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Fachunternehmen (Bezeichnung) 

I. Ausführendes Fachunternehmen und Bezeichnung des begünstigten Objektes

Standort des Wohngebäudes 

Straße/HausnummerStraße

PLZ, OrtPLZ, Ort

Telefon/E-Mail  

Steuernummer 

Namen (bei Wohnungseigentümergemeinschaft ggf. Name des Verwalters) 

II.  Bescheinigung für (Eigentümer/Miteigentümer/Wohnungseigentümergemeinschaft)

Straße/Hausnummer 

PLZ, Ort

(ggf. Miteigentumsanteile der einzelnen Miteigentümer)

III. Das unter I. genannte Fachunternehmen ist im nachfolgenden Gewerk tätig  
 (Mehrfachangaben möglich):

Mauer- und Betonbauarbeiten 

Stukkateurarbeiten 

Maler- und Lackierungsarbeiten 

IV. Die Mindestanforderungen an folgende energetische Maßnahme(n) (Mehrfachangaben 
möglich) sind nach den Anlagen zu § 1 der Energetischen Sanierungsmaßnahmen-Verordnung 
- ESanMV (bitte jeweils konkret benennen) erfüllt:

Wärmedämmung von Wänden 

Wärmedämmung von Dachflächen 

Wärmedämmung von Geschossdecken

 Maßnahme(n)

(Bundesministerium der Finanzen, 11017 Berlin, Wilhelmstraße 9, Stand 31.03.2020)

Lfd.
Nr.

1

2

3

erfüllte Mindestanforderungen lt. Anlage 
zu § 1 ESanMV

Die durchgeführte(n) energetische(n) Maßnahme(n) Nr.                              ist/sind dem Gewerk des oben 
genannten Fachunternehmens zugehörig. 
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V. Kosten der energetischen Maßnahme(n):

Lfd. Nr.lt. IV.

Davon entfallen auf das 
Sondereigentum einzelner 
Wohnungen (falls 
zuordenbar): 

Euro auf die Wohnung                                :     

Euro

Euro auf die Wohnung                                :     

Euro auf die Wohnung                                :     

Die Rechnung(en) des/der ausführenden Fachunternehmen(s) ist/sind beigefügt.

Kosten der energetischen Maßnahme 

Lfd. Nr.lt. IV.

Davon entfallen auf das 
Sondereigentum einzelner 
Wohnungen (falls 
zuordenbar): 

Euro auf die Wohnung                                :     

Euro

Euro auf die Wohnung                                :     

Euro auf die Wohnung                                :     

Kosten der energetischen Maßnahme 

Lfd. Nr.lt. IV.

Davon entfallen auf das 
Sondereigentum einzelner 
Wohnungen (falls 
zuordenbar): 

Euro auf die Wohnung                                :     

Euro

Euro auf die Wohnung                                :     

Euro auf die Wohnung                                :     

Kosten der energetischen Maßnahme 

Lfd. Nr.lt. IV.

Davon entfallen auf das 
Sondereigentum einzelner 
Wohnungen (falls 
zuordenbar): 

Euro auf die Wohnung                                :     

Euro

Euro auf die Wohnung                                :     

Euro auf die Wohnung                                :     

Kosten der energetischen Maßnahme 

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro
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Datum, Stempel und Unterschrift des Fachunternehmens

VI. Beginn und Ende der energetischen Maßnahme(n):

 Energetische 
 Maßnahme lfd. Nr.

 Datum Beginn der  
 Durchführung der Maßnahme 

 Datum Abschluss 

VII. Energetische Baubegleitung und Fachplanung durch BAFA-Energieberater oder KfW-
Energieeffizienz-Experte

Beginn der Maßnahme ist: 
 a) bei genehmigungsbedürftigen Bauvorhaben: der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird 
 b) bei nicht genehmigungsbedürftigen aber anzeigepflichtigen Bauvorhaben: der Zeitpunkt des Eingangs der  
     Unterlagen bei der zuständigen Behörde 
 c) bei genehmigungs- und anzeigefreien Vorhaben: der Beginn der Bauausführung

Folgende Person mit Ausstellungsberechtigung nach § 21 EnEV: 

1

Zulassung als Energieberater im Förderprogramm „Energieberatung für Wohngebäude“ des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder

1  Eintragungen zu VII. sind nur erforderlich, falls seitens des ausführenden Fachunternehmens oder des Eigentümers ein 
Energieberater bzw. Energieeffizienz-Experte an der energetischen Sanierungsmaßnahme beteiligt wurde.

„Energieeffizient Bauen und Sanieren – Wohngebäude“ 
(KfW-Programme Nr. 151/152/153 und 430)

Listung als „Energieeffizienz-Experte“ für das KfW-Förderprogramm

(Name und Anschrift) wurde vom

Fachunternehmen 

Eigentümer

mit der planerischen Begleitung oder Beaufsichtigung der energetischen Maßnahme(n) beauftragt.

Die Rechnung des Energieberaters ist beigefügt.


